	
	Protokollauszug Gemeinderat




	
	Protokollauszug Gemeinderat | Seite 2 
Sitzung vom 13. Oktober 2011 



	SITZUNG VOM 13. Oktober 2011

	Archiv 36.01.3
	Öffentlicher Verkehr generell, Verkehrsverbund
Finanzen, Tarife, Angebot
Verlängerung des Ortsbusangebots der Linie 931 abends / Verlängerung der Betriebszeiten (Montag bis Samstag) von 19:35 Uhr bis 23.35 Uhr (letzte S7) / Allfällige Erweiterung für Sonntag

Kreditgenehmigung von Fr. 155‘000.00 resp. –ablehnung von Fr. 98‘800.00

Antrag an die Gemeindeversammlung

	
	


Ausgangslage

Die Uetiker Ortsbus-Linie 931 (Uetikon Bahnhof – Uetikon Bergheim) verkehrt seit deren Einführung im Jahr 2001 nur von Montag bis Samstag, wobei der letzte Kurs Richtung Bergheim um 19:35 Uhr fährt. In diesem Zusammenhang ist bei der Gemeinde ein Antrag aus der Bevölkerung eingegangen. Zweck des Schreibens ist die Kosten für eine Abendverlängerung der Gemeindeversammlung zu beantragen. Die Gemeinde wurde bereits mehrfach mit dem Wunsch nach einer Angebotserweiterung abends sowie sonntags konfrontiert. Im Leitbild Raumentwicklung 2008 sind die Abendverlän​gerung und die Einführung am Sonntag ebenfalls als Massnahme zur Förderung des öffentlichen Verkehrs aufgeführt. Das Leitbild wurde zusammen mit der Bevölkerung im Dorfentwicklungsprozess erarbeitet und mit Beschluss vom 29. Mai 2008 durch den Gemeinderat genehmigt.

Die Einführung der Linie 931 im Jahr 2001 wurde damals ebenfalls durch die Gemein​deversammlung beschlossen. Die Kosten trug bis zur Übernahme des Angebots durch den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) im Dezember 2004 die Gemeinde.

Finanzielles
Der ZVV entscheidet über die Verteilung der finanziellen Mittel für den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich abschliessend. Wird ein Angebot vom ZVV unterstützt resp. finanziell getragen, so hat die Gemeinde lediglich Haltestellengebühren (Anzahl Anfahr​ten pro Haltestelle und Jahr) im Sinne einer Defizitgarantie zu bezahlen. Diese Gebüh​ren werden bereits heute für die bestehenden Angebote (S-Bahn, Buslinien 920, 925 und 931) von der Gemeinde bezahlt.

Gemäss § 20 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr sind die Transport​unternehmungen und Gemeinden berechtigt, über das Verbundangebot hinaus zusätzli​che Linien und Linienergänzungen zum Verbundtarif einzuführen und Fahrplanver​dichtungen vorzunehmen. Abklärungen bei den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland (VZO) haben ergeben, dass eine Betriebsverlängerung abends (Montag bis Samstag) von 19:35 Uhr bis 23:35 Uhr mit Kosten in der Höhe von Fr. 155‘000.00 (inkl. MwSt.) verbunden ist. Die Einführung des Sonntagsbetriebs von 07:14 Uhr ab Bergheim bis 19:35 Uhr ab Bahnhof ist mit Kosten in der Höhe von Fr. 98‘800.00 (inkl. MwSt.) verbunden. Der Stundenansatz für Personal und Busmiete beträgt Fr. 118.00 (exkl. MwSt.). Dieser Betrag versteht sich als Kostendach. Folgekosten gibt es laut Aussagen der VZO keine. Haltestellengebühren fallen bei Angeboten nach § 20 keine an. Mit dieser Verlängerung wird der Anschluss an die letzte S7 gewährleistet.


Haltung der VZO
Die Frequentierung der Buslinie 931 nimmt seit deren Einführung im Jahr 2001 stetig zu. Der Antrag der VZO zur Verlängerung der Betriebszeiten abends ist beim ZVV schon seit längerem pendent. Die VZO unterstützen dadurch die Gemeinde vollum​fänglich in ihrem Begehren um die Abendverlängerung. Der negative Entscheid des ZVV wird denn auch nicht mit mangelnden Frequenzen begründet, sondern weil ein Grossteil der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Grossprojekte, wie den Bau der Glatttalbahn, verwendet wurde, während diverse anderen Vorhaben warten müssen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:
1. Die Betriebszeiten der Buslinie 931 werden von Montag bis Samstag von 19:35 Uhr bis 23:35 Uhr ab Bahnhof verlängert, sodass der Anschluss an die letzte S7 gewährleistet ist. Eingeführt wird die Verlängerung auf den Fahrplanwechsel 2012. Der Kredit von Fr. 155‘000.00 inkl. MwSt. wird zu Lasten der laufenden Rechnung (Konto 1650.3641 Zürcher Verkehrsverbund) genehmigt.

Erfolgt die Übernahme bis dahin nicht durch den ZVV, wird die Verlängerung längs​tens bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 erlassen. Spätestens an der Rechnungsgemeindeversammlung im Jahre 2015 ist der Stimmbürgerschaft erneut ein Antrag über Weiterführung oder Aufhebung zu unterbreiten.

Aufgrund einiger eingegangener Hinweise aus der Bevölkerung lässt der Gemeinderat die Stimmbürgerschaft auch über die Einführung des Sonntagsangebots abstimmen. Dieser Antrag wird vom Gemeinderat nicht unterstützt. Er beantragt der Gemeindeversammlung die Ablehnung des Antrags:

2. Die Betriebszeiten der Buslinie 931 werden am Sonntag von 07:14 Uhr ab Bergheim bis 19:35 Uhr ab Bahnhof eingeführt. Die Einführung erfolgt auf den Fahrplanwechsel 2012. Der Kredit von Fr. 98‘800.00 inkl. MwSt. wird zu Lasten der laufenden Rechnung (Konto 1650.3641 Zürcher Verkehrsverbund) genehmigt.

Erfolgt die Übernahme bis dahin nicht durch den ZVV, wird die Verlängerung längs​tens bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 erlassen. Spätestens an der Rechnungsgemeindeversammlung im Jahre 2015 ist der Stimmbürgerschaft erneut ein Antrag über Weiterführung oder Aufhebung zu unterbreiten.

Mitteilung an:

· Akten Gemeindeversammlung (2-fach)

· Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG, Binzikerstrasse 2, 8627 Grüningen

· Rechnungsprüfungskommission, per E-Mail

· Finanzverwaltung (Konto 1650.3641)

· Bauamt / Archiv 36.01.3
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Gemeindepräsident
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Versand am:
Gemeinderat  Weissenrainstrasse 20 | Postfach | 8707 Uetikon am See

Telefon 044 922 72 72 | Fax 044 922 72 75 | gemeinderat@uetikon.org | www.uetikon.org

Gemeinderat  Weissenrainstrasse 20 | Postfach | 8707 Uetikon am See

Telefon 044 922 72 72 | Fax 044 922 72 75 | gemeinderat@uetikon.org | www.uetikon.org


